
Bulldock®

K.O. in der ersten Runde
Bulldock® ist ein Fraß- und Kontaktinsektizid aus der Wirkstoffgruppe der Pyrethroide. Neben seiner Brei-
tenwirkung überzeugt Bulldock® durch seine schnelle Anfangswirkung und eine lange Wirkungsdauer, 
besonders auch bei  niedrigen Temperaturen

Vorteile
• Sehr gute und schnelle Wirkung (EC-Formulierung)
• Breite Zulassung in allen wichtigen Kulturen
• Hochwirksam gegen Blattläuse
• Im Herbst und im Frühjahr aufgrund der Zulassung dreimal im Raps einsetzbar



177

B

Bulldock®

Starke Wirkung bei der Bekämpfung von beißenden und saugenden 
Insekten

Produkttyp:  Insektizid
Wirkstoff:   25 g/l beta-Cyfluthrin (2,8 % w/w) (Enthält Kohlenwasserstoffe (C10, 

Aromate), Calciumdodecylbenzoesulfonat, 2-Ethylhexanol)
Formulierung:  Emulsionskonzentrat
Packungsgröße:   100012052  12 x 1 l Umkarton 
  100012065  4 x 5 l Umkarton 

GHS05  Ätzend Reizend
GHS09  Umweltgefährlich
GHS07  C-M-R Sensibilisierend TOST
GHS08  C-M-R Sensibilisierend

Signalwort:  Gefahr

BULLDOCK®

023977-00

Gefahrenhinweise:
(H302)  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
(H304)  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
(H315)  Verursacht Hautreizungen.
(H318)  Verursacht schwere Augenschäden.
(H332)  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
(H336)  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
(H410)  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
(P102)  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P261)  Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
(P270)  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
(P280)  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P302+P352)  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
(P304+P340)  BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen.
(P305+P351+P338)  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
(P331)  KEIN Erbrechen herbeiführen.
(P501)  Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
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VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE 
UND -BESTIMMUNGEN:
Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Blattläuse als Virusvektoren

Beißende Insekten, Blattläuse

Beißende Insekten

Kohlschotenmücke

Blattläuse

Beißende Insekten

Beißende Insekten   

Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale)

Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale)

Raps

Raps

Zuckerrübe

Kartoffel

Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), 
Blumenkohle

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH 401)  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung  

einhalten.
(EUH 066)  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
(EB001-2)  SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. ( 

Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.).

(NW468)   Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder 
Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies 
gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.

(NW604)   Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern 
festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen 
Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat.

(NW605)   Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus-
genommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender 
Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmin-
dernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gelten-
den Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdrift-
minderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu 
Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklas-



179

B

LÜCKENINDIKATIONEN NACH §18A PFLSCHG BZW. GERINGFÜGIGE 
VERWENDUNG NACH ART. 51 ABS. 1 DER VO (EG) 1107/2009
Die Zulassungsbehörde hat die folgenden Anwendungen für dieses Produkt zusätzlich zu den festgesetz-
ten Anwendungsgebieten erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass die Prüfung der Wirksamkeit und mögli-
cher Schaden an Kulturpflanzen des Mittels in den genehmigten Anwendungsgebieten nicht Gegenstand 
des Verfahrens der deutschen Zulassungsbehörden und somit nicht ausreichend geprüft ist. Wir weisen 
vorsorglich darauf hin, dass mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kul-
turpflanzen nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers sondern im Verantwortungsbereich des An-
wenders liegen. Die Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit des Mittels sollte vor der Anwendung unter 
betriebsspezifischen Bedingungen ausreichend geprüft werden.

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Beißende Insekten Blattkohle

sen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Ober-
flächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.

 Reduzierte Abstände: 50 %: 10 m, 75 %: 5 m, 90 %: 5 m

(NW606)   Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwen-
dung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenom-
men nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Ober-
flächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

 Abstand: 15 m

(NT103)   Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und 
Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde 
Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fas-
sung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit 
tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, 
Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet  
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstruk-
turanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils 
geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

BULLDOCK®
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(NW468)   Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder 
Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies 
gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.

(NW604)   Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern 
festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen 
Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat.

(NW605)   Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus-
genommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender 
Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmin-
dernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gelten-
den Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdrift-
minderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu 
Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklas-
sen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Ober-
flächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.

 Reduzierte Abstände: 50 %: 10 m, 75 %: 5 m, 90 %: 5 m

(NW606)   Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwen-
dung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenom-
men nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Ober-
flächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

 Abstand: 15 m

(NT103)   Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und 
Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde 
Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fas-
sung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit 
tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, 
Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet  
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstruk-
turanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils 
geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

BULLDOCK®
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GEBRAUCHSANLEITUNG

 
  Wirkungsweise

Bulldock verfügt über eine schnelle Anfangswirkung sowie eine lange Wirkungsdauer und ist gut pflanzen-
verträglich.

Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe)
beta-Cyfluthrin:  3A

 
  Wirkungsspektrum

sehr gut bis gut bekämpfbar
Beißende Insekten, Kohlschotenmücke, Blattläuse, Blattläuse als Virusvektoren

 
  Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Anwendung

ACKERBAU

Pflanzen/Objekte  Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale)
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Beißende Insekten, Blattläuse
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Bis BBCH 60
  (Bis zur Blüte)
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   56 Tage
 
(VZ526)   Anwendung nur vor der Blüte. 
_______________________________________________________________________________________________________

BULLDOCK®
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Pflanzen/Objekte  Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale)
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   Ab BBCH 12
  (Ab 2-Blatt-Stadium: 2. Laubblatt entfaltet)
Anwendungszeitpunkt:   Herbst
  Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegeta-

tionszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) ver-
bleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

_______________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte  Raps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Beißende Insekten
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 3
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 3
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   56 Tage
 
(WW765)   Regional sind an verschiedenen Stellen in Deutschland beim Rapsglanzkäfer 

Resistenzen gegen Pyrethroide aufgetreten. Das Mittel daher nur im Rahmen 
eines geeigneten Resistenzmangements im Wechsel mit Mitteln aus anderen 
Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz anwenden. Im Zweifel einen Beratungs-
dienst hinzuziehen. 

_______________________________________________________________________________________________________

BULLDOCK®
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Pflanzen/Objekte  Raps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Kohlschotenmücke
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 3
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   56 Tage
_______________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte  Zuckerrübe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Blattläuse
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   28 Tage
 
(WW7091)   Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirk-

stoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen ein-
treten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel 
möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz 
verwenden.Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. 

_______________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte  Kartoffel
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Beißende Insekten
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1

BULLDOCK®
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Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   28 Tage
 
(WW7091)   Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirk-

stoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen ein-
treten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel 
möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz 
verwenden.Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. 

_______________________________________________________________________________________________________

GEMÜSEBAU

Pflanzen/Objekte  Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohle
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Beißende Insekten
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorga-

nismen
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 3
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 3
  Im Abstand von 10 - 14 Tagen
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   7 Tage
_______________________________________________________________________________________________________

LÜCKENINDIKATIONEN NACH §18A PFLSCHG BZW. GERINGFÜGIGE 
VERWENDUNG NACH ART. 51 ABS. 1 DER VO (EG) 1107/2009

GEMÜSEBAU

Pflanzen/Objekte  Blattkohle
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Beißende Insekten
Anwendungsbereich:   Freiland

BULLDOCK®
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Verträglichkeit
Bulldock® ist gut pflanzenverträglich.

  
 Hinweise zur Anwendungstechnik

Mischbarkeit
Bulldock® ist mischbar mit zahlreichen Insektiziden, Fungiziden (z. B. Ampera®, Soleil®, Orius®) und Herbizi-
den (z. B. Carmina® 640, Alliance®, Saracen®). 
Die Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten. Mischbrühen grundsätzlich sofort nach 
dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

Stadium der Kultur:   Ab BBCH 10
  (Ab Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder Laubblattansatz sichtbar)
Anwendungszeitpunkt:   Bei Befallsbeginn bzw. beim Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schad-

organismen
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 3
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 3
  Im Abstand von 10 - 14 Tagen
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   300 ml/ha
Wasseraufwandmenge:   400 - 600 l/ha
Wartezeit:   7 Tage
_______________________________________________________________________________________________________ 

Herstellung der Spritzbrühe & Restmengenverwertung
Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau wie 
möglich berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durch-
flussmengenmessgerätes bei der Befüllung an. Beim Ansetzen der Spritzbrühe geeignete Schutzkleidung 
und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 1/3 - 1/2 mit der benötigten Wassermenge füllen. 
2. Rührwerk einschalten. 
3. Bulldock® vor dem Einfüllen kräftig schütteln. 
4. Bulldock® über das Einspülsieb/-schleuse in den Tank geben. 
5. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit beigeben. 
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen. 

BULLDOCK®
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Reinigung
Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als unbedingt nötig. Spritzgerät restlos entleeren, mit Wasser ausspülen und 
Spülwasser nochmal auf der behandelten Fläche ausbringen. 

Unmittelbar nach Beendigung der Spritzarbeiten muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Dazu Spül-
düse/Spülvorichtung verwenden oder Tankwand von Hand mit viel Wasser abspritzen. 

Ausreichend Wasser in den Pumpensumpf geben, evtl. zugelassene/empfohlene Spritzenreiniger zuge-
ben, Rührwerk für ca. 15 Minuten einschalten und alle Bereiche des Pflanzenschutzgerätes durchspülen. 
Anschließend Reinigungsflüssigkeit auf der behandelten Fläche verspritzen. Nochmals Wasser aus dem 
Klarwasserbehälter in die Spritze geben, alle Systeme durchspülen und Reinigungsbrühe wieder auf dem 
Feld versprühen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. 

Die grobe Reinigung von Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reste von Reini-
gungswasser nicht über die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Spritzgeräte 
regelmäßig auf einem Prüfstand testen lassen. 

Abfallbeseitigung
Leere Verpackungen nicht weiter verwenden.
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen 
des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben.
Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen 
Presse oder im Internet unter www.pamira.de.
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsor-
gung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Haftung
Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten wie z. B. 
das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleich bleibende 
Beschaffenheit. S. allgemeinen Text an anderer Stelle.

  Hinweise zum Schutz des Anwenders

Anwenderschutz
(SB001)   Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden 

führen.
(SB010)   Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wird eine Tankmischung genutzt, sollten die anderen Produkte zuerst nach den Angaben der Kennzeich-
nung mit dem Wasser gemischt werden und Bulldock® zum Schluss hinzugefügt werden.

BULLDOCK®
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Erste Hilfe
Allgemeine Empfehlung: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanwei-
sung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten.
Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung ein-
leiten. Einen Arzt rufen.
Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe auszie-
hen. Falls erforderlich, einen Arzt hinzuziehen.
Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen 
entfernen und mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Augen während des Ausspülens weit geöffnet hal-
ten. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.
Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Viel Wasser trinken. Bei anhaltenden Sympto-
men einen Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt
Antidot: Kein spezifisches Antidot bekannt.

Sofortmaßnahmen: Symptomatische Behandlung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt:
http://www.nufarm.de/Produkte (auf der jeweiligen Produktseite)

(SB110)   Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz 
„Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.

(SB193)   Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Bren-
nen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. 
Das Auftreten  dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere 
Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, 
muss ein Arzt aufgesucht werden.

(SE110)   Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SF245-01)   Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
(SS110)   Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten  

Mittel.
(SS2101)   Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim 

Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SS610)   Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, sowie die Hinweise zur 
Beseitigung von Präparaten und Spritzbrüheresten sind zu beachten.
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  Hinweise zum Umweltverhalten

Einfluss auf Nutzorganismen
(NN400)   Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft.
(NB6621)   Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bie-

nenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft (B2). Es darf außerhalb 
dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht wer-
den; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, be-
achten.

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW262)   Das Mittel ist giftig für Algen.
(NW264)   Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

Gewässerschutz
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Gewässerschutz (siehe gesonderter Abschnitt am 
Anfang).

Saumstrukturen
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Saumstrukturen (siehe gesonderter  
Abschnitt am Anfang).

 
 Hinweise für Transport und Lagerung

Transport
ADR 9, PG III, UN 3082, LGK (TRGS 510): 10
Produkt darf während des Transportes nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 30 °C erhitzen.

Lagerung
LGK nach TRGS 510: 10
Trennvorschriften einhalten. Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Vor Sonnenein-
strahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen. An gut belüftetem Ort lagern.
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